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Entscheidung 

Die Akkreditierung wurde unter folgender Auflage/folgenden Auflagen erteilt: 

Auflage 1: Die Modulbeschreibungen müssen auch Angaben zum Umfang und zur Dauer der Prüfung 
sowie zur Verwendbarkeit des Moduls machen. (§ 7 StAkkrVO) 

Auflage 2: Es muss sichergestellt werden, dass die vier zur jeweiligen Fallstudie gehörenden Module 
entweder vor oder während des Fallstudien-Moduls durchgeführt werden, um einen Theorie-Praxis-
Transfer zu gewährleisten. (§ 12 Abs. 1 StAkkrVO) 

Der Akkreditierungsrat hat dazu folgenden Beschluss getroffen: 

Die Auflagen sind erfüllt. 

Begründung 

Die Hochschule hat fristgerecht Unterlagen gemäß § 27 Abs. 3 der Musterrechtsverordnung bzw. der 
entsprechenden Regelung in der Landesrechtsverordnung zum Nachweis der Auflagenerfüllung 
eingereicht. 

Auflage 1 – Modulbeschreibungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m § 7 Abs. 3 StAkkrVO) 

Die Hochschule legt im Rahmen der Auflagenerfüllung eine überarbeitete Studien- und 
Prüfungsordnung sowie ein geändertes Modulhandbuch vor. Aufgrund der Anpassungen in den 
Modulbeschreibungen kann festgestellt werden, dass die Modulbeschreibungen auch Angaben zum 
Umfang und zur Dauer der Prüfung enthalten.  Damit sind die Anforderungen gemäß § 7 StAkkrVO 
erfüllt. 

Auflage 2 – Curriculare Umsetzung (§ 12 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 und 5 StAkkrVO) 

Die Hochschule legt im Rahmen der Auflagenerfüllung eine überarbeitete Studien- und 
Prüfungsordnung sowie ein geändertes Modulhandbuch vor. Aufgrund der Ergänzungen zur Studien- 
und Prüfungsordnung kann festgestellt werden, dass die vier zur jeweiligen Fallstudie gehörenden 
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Module vor bzw. während des Fallstudien-Moduls durchgeführt werden. Somit ist der Theorie-Praxis-
Transfer im Sinne der Auflage gewährleistet. Damit sind die Anforderungen gemäß § 12 Abs. 1 Sätze 1 
bis 3 und 5 StAkkrVO erfüllt. 


